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- Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Die Herren Stadtverordneten werden auf
Freitag , den 29. Scvt . d. I .. nachmittags 4 Uhr.
in den Bürgersaal des Rathauses zur Sitzung
ergebenst emgeladen.

Tagesordnung:
l 1. Antrag auf Bewilligung von 3500 Ji  für

Herstellung eines weiteren Schlachtraumes auf
dem städtischen Schlachthose. Ber . Bau -A.

2. Magistratsvorlage , betr. die Umlegung von
Baugelände an der Klarenthaler Straße . Ber.
Bau-A.

3. Antrag , betr . Freilegung der Anlagen im
Wellritztal vom Straßburger Platz bis Wellritz¬
mühle. Ber . Bau -A.

4. Verpachtung des Ratskellers . Ber . Fin .-A.
5. Erwerbung von Gelände zur Freilegung der

Aususta Viktoria-Straße . Ber . Fin .-A.
6. Beschlußfassung über erhobene Einsprüche

gegen die Richtigkeit der Bürgerliste für 1911.
Ber. Wahl-A.

7. Antrag der Stadtverordneten Eul und
Gerhardt betr. die Vornahme der diesjährigen

,Stadtverordnetenwahlen der 3. Abteilung an
-einem Sonntage von 10 Uhr vormittags bis
8 Uhr abends ohne Unterbrechung.
. 8. Neuwahl eines Armenpflegers für das

1. Quartier des 5. Armenbezirks und einer
Armen- und Waisenpslegerin für den 3. Arinen-
bezirk.

9. Anhörung der St .-V.-V. über die feste
Anstellung des Suvernumerars Kauffmann als
Assistent.

10. Neuwahl eines Mitgliedes des Kon-
sol ida tjons Vorstandes.

Wiesbaden, den 25. September 1911.
Der Vorsitzende

der Stadtverordneten -Versammlung.

Bekanntmachung.
Auszug aus der Feldvolizei-Verordnung vom

B ", ; | 25. Mai 1894.
- § 3. Tauben -dürfen während der Saatzeit

im Frühjahr und im Herbst nicht aus den
Schlägen gelassen werden.

Die Dauer der Saatzeit bestimmt alljährlich
das Feldgericht.

§ 17. Zuwiderhandlungen gegen die Vor¬
schriften dieser Verordnung werden mit Geld¬
strafe bis »u 30 Mark, im Nichtbeitreibungsfalle
nit entsprechender Hast bestraft.

Die Saatzeit wird von jetzt bis 1. November
festgesetzt.
v Wiesbaden, den 23. Scvt. 1911.

89624  Der Magistrat.

Bekanntmachung betr . An- und Abmeldung
von Gewerbebetrieben.

Die hiesigen- Gewerbetreibenden werden zur
Vermeidung von Verstößen gegen die bestehenden
gesetzlichenBestimmungen darauf aufmerksam ge-
imcht, daß gemäß § 52 des 'Gewerbesteuergesetzes
vom 24. Juni 1891 und der d>a»u ergangenen An¬
weisung des Herrn Finauzministers ponr 4. No¬
vember 1895,' Abschnitt 4, Artikel 25, ein jeder,
welcher hier den Betrieb eines stehenden Ge¬
werbes anfangt , dein Magistrat vorher oder
spätestens gleichzeitig,mit den, Beginn des Be¬
trieb» „Anzeige davon zu machen hat . . Die An-,
zeige hat schriftlich zu erfolgen : sie kann auch im
Rathaus, Zimmer -Nr. 3, mündlich während der
Wichen Vormittagsdienststunden zu Protokoll ge-
reben ,verden. , > . .

Diese Verpflichtung trifft auch denjenigen,
welcher

a ) das Gewerbe eines anderen übernimmt und
sortsetzt,

b) neben seinem bisherigen Gewerbe ober an¬
stelle desselben ein anderes Gewerbe an¬
fängt.

Wer die gesetzliche Verpflichtung zur Anmel¬
dung eines steuerpflichtigen Gewerbes innerhalb
der vorgeschriebenen Frist nicht' erfüllt , verfällt
nach § 70 des Gewerbesteuergesetzesin eine dem
doppelten Betrag der einjährigen Steuer gleichen
Geldstrafe, daneben ist die vorenthaltene Steuer
zu entrichten.

Das Aufbören eines steuerpflichtigen Gewer¬
bes ist dagegen nach § 10, Absatz 2 des Gesetzes
vom 14. Juli 1893 und Artikel 28 der eit. An¬
weisung bei dem Herrn Vorsitzenden des für die
Veranlagung zuständigen Steuerausschusses der
Gewerbesteuer-Rassen 1 bis 4, Friedrichstraße 32,
hier , schriftlich abzumelden.

Wird ein Gewerbebetrieb eingestellt, aber nicht
rechtzeitig abgemeldet, so ist die Gewerbesteuer
nach § 33 des Gewerbestenergesetzes, bis zur Ab¬
meldung fortzuentrichten.

Wiesbaden, den 22. September 1911.
29621 Der Magistrat — Steuervcrwaltung.

Freibank.
Donnerstag , den 28. Sept ., morgens 7 Uhr:

Minderwertiges Fleisch von 1 Kuh zu 35 Pfg .,
3 Schweinen zu 50 Pfg.

Fleischhändlern, Metzgern, Wurstbereitern ist
der Erwerb von Freibankfleisch verboten, Gast-,
wirten und Kostgebern nur mit Genehmigung
der Polizeibehörde gestattet.

Wiesbaden, den 27. September 1911. 29927
_ Stadt . Schlachthos-Berwaltung.

Bekanntmachung
betreffend das Automobildroschkenfuhrwesen.

Vom 1. Oktober ö. Js . ab haben auf nach¬
benannten Automobilbalteplätzeu der Stadt
Wiesbaden, die Automobildrofchkenin der neben-
bezcichueten Anzahl Aufstellung »u nehmen.

Zahl der Automobildroschkrn
Auf dem Kaiser Friedrich -Platz,
nördlich des Denkmäls' ' ' »
Bor der alten Kurhaus -Kolonnade,
Nordseite der Fahrstraße
Aus dem Bismarckplatz,- an der
Mündung in die Wilhelmstraße 2
Aus der Westseite der Kaiserstraße,
an der Mündung rn die Rheinstr . 2
Auf dem Reitwege in der Rhein¬
straße, anfangend westlich der Ni-
kolassiraße 2
Auf dem Kaiserplatz, vor dem östl.

- Flügel des Bahnhossgebäudes 5
7. Auf der Westseite der Schwalbacher-

straße, südlich der Dotzheimer- und
Luisenstraße , 2

Der Dienst der Automobilüroschken dauert
von 9 Uhr vormittags bis 11 Uhr abends.

Diejenigen AutomobilMrer , welche den zu
2 genannten Halteplatz besetzen, haben an allen
Abenden, an welchen Vorstellungen, im König¬
lichen Theater statttinden , eine kalbe Stunde vor
der in den Zeitungen angekündigten Beendigung
der Vorstellung vor der Tbeaterkolonnade und
die zu 3 genannten eine halbe Stunde vor der in
den Zeitungen angekündigten Beendigung der
Vorstellung im Residenz-Theater auf dem Halte¬
platz Nr . 7 Aufstellung zu,nehmen.

Wiesbaden, den 15. September 1911.
29623 Der Polizei -Präsident : v. Schenck.
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Bekanntmachung
betreffend das Droschkensuhrweseu.

Vom 1. Oktober ü. Js . ab haben auf nachbe¬
nannten Droschkcnhaltcvlätzen der Stadt Wies¬
baden die Pferdedroschken in der nebenbezeich-
neten Anzahl Ausstellung zu nehmen.

Zahl der Pfcrdcdroschken:
1. Am Anfang des Nerotals (West¬

seite) gegenüber der Mündung der
Taunusstraße 2

2. In der Saalgassc. an der Mündung
in der Taunusstraße 8

3. Auf dem Kranzvlatz 5
4. In der Sonnenbergerstrabe , an

dem durch die Kuranlagen führen¬
den Chaisenweg

ß. Bor der alten Kurhaus -Kolonnade
6. Bor der neuen Kurhaus -Kolon¬

nade (auch Theater -Kolonnade ge¬
nannt)
An allen Abenden, an welchen Vor¬
stellungen im Königlichen Theater
stattfinden , bleibt,der vorgenannte
Halteplatz nur bis S'A Uhr abends
mit 20 Droschken, nach 8'A Uhr
nur mit 10 Droschken besetzt.

7. An der Südseite des Rathauses
8. Auf der Südseite der Museumstr.
9. Auf der Ostieite der Viktoria¬

straße an der Mündung in die
Frankfurterstraße

10. In der Parkstrabe — Nordseite
— an der Mündung des Chaisen--
weges und gegenüber - der-  Mün¬
dung der , Bodenstcdtstraße

11. Auf dem südlichen Fahrdamm der
Rheinstraße zwischen Wilhelm¬
strabe und Maiuzerstraßc

12. Auf denk Reitwege der Mein¬
straße, anfangend an der Nikolas-
straße

13. Auf-  dem Reitwege der Rhelnstratze,
anfangend an der Moritzstraße

14. Auf dem Reitwege der Rheinstraße
Ecke Wörthstraße •

15. Auf dem Fabrdamm an der Süd¬
seite der Ringkirche, (nur an
Werktagen)

16. Auf der Westseite des Fahrdammes
der Mündung der - Äufahrtstraße
vom Kaiser Wilhelm-Ring zum
Stückgllterbahnhos

17. Auf der Ostseite -der Schwalbacher-
straße, südlich der Dotzheimer- und
Luisenstraße

Den zum Eiscnbahndienst bestimmten Drosch¬
ken ist der Halteplatz auf dem Paiservlatz , vor
dem östlichen Flügel des Bahnhofsgebäudes an¬
gewiesen.

Mit Ausnahme der Monate Dezember d. Js .,
sowie Januar und Februar nächsten Jahres
sind die vprstebend zu 2, 5, 6, 11 und 13 ge¬
nannten Halteplätze von morgens 6 Uhr ab mit
2 Droschken ,und der vorstehend zu .3 genannte
Halteplatz von morgens 6 Uhr ab mit 5 Drosch¬
ken zu besetzen.

Die Dienstzeit sämtlicher übrige» Droschken
auf den vorgenannten Halteplätzen beginnt um
8 Ubr morgens.

Diejenigen Droschkenführer, welche die zu
7, 13 und 14 genannten Halteplätze besetzen,
haben an allen Abende», an welchen Vor¬
stellungen Im Restdenztheater stattfinden, eine
halbe Stunde vor der ju den Zeitungen ange¬
kündeten Beendigung der Vorstellung auf dem
Halteplatz Nr . 17 und die zu 1 genannten am
Skalatheater Aufstellung zu nehmen.

Bis 12 Uhr nachts dauert die Dienstzeit der
10 Droschken, welche nach der monatl. Uebersicht
von abends 8 'A Uhr ab den Halteplatz vor der
alten Kurbauskolonnade zu besetzen haben. Diese
können nach beendeter Vorstellung im König¬
lichen Theater oder wenn eine solche Vorstellung
nicht stattfindet — aus dem Halteplatz vor der
neuen Kurhaus - oder Theaterkolonnade Auf¬
stellung nehmen.

Die Dienstzeit sämtlicher übrigen Droschken
auf den Halteplätzen dauert bis 11 Ubr abends.

Die monatlich, gegen Erstattung von 10
Pfennig Druckgebühr, zur Ausgabe gelangende
Uebersicht über die Besetzung der Halteplätze mit
Droschken muß jeder Droschkeusührer bis zum
letzten eines jeden Monats — für den nächst¬
folgenden Monat bestimmt — von -der Bahn¬
bosswache abgeholt haben und gemäß § 13 der
Polii .eh (8erordnung , betreffend das öffentliche
Fuhrwesen , hei sich führen.

Wiesbaden , den 15- September 1911.
29622 Der Polizei -Präsident : v. Schenck.
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Verdingung.
Die Tüncherarbciten für die Fremdenzimmer

über dem Saalgebäude des Hotel-Restaurant
Ncroberg sollen im Wege der öffentlichen Aus¬
schreibung verdungen werden.

Verdingu ng sn »ter lägen und Zeichnungen
können während der Vormittagsdienststunden im
Verwaltungsgebäude Friedrichstraße 19, Zimmer
Nr . 9, eingesehcn, die Angebotsunierlagen aus¬
schließlich Zeichnungen auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgeld-freie Einsendung -von
50 I bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H. A. 56"
versehene Angebote sind spätestens bis

Freitag , den 6. Oktober 1911, vorm. 19 Ubr,
hierher einznreichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebencn und ausgc-
fülltcn Verdingungsformular eingereichtcn Ange¬
bote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden , de» 23. September 1911.

29681 Städtisches Hochbauamt.

Bekanntmachung
betreffend Abmeldung von elektrischem Strom.

Im Hinblick auf die bevorstehende Zeit -des
Wohnungswechsels wird hierdurch auf die Be¬
achtung des ß 13, Absatz 2 der „Bestimmungen
über die Abgabe von eelktrischer Energie zum
Privatgebrauche " wiederholt aufmerksam ge¬
macht. Derselbe lautet : „Der Konsument ist
verpflichtet, sobald er auf den ferneren Energie-
bezng verzichtet, dies dem Elektrizitätswerk münd¬
lich oder schriftlich amuseigen und die rück¬
ständigen Beträge zu zahlen. Meldet derselbe
den Energiebezug nicht ab,- dann bleibt er so¬
lange für die Bezahlung auch der von seinem
Nachfolger verbrauchten Energie verpflichtet, bis
die Abmeldung erfolgt ist oder der - Uebergang
der -betreffenden , Einrichtung auf einen anderen
Eneraieabnebmer von diesem bei -dem Elektri¬
zitätswerk durch Formular -angemeldet worden
ist. Für die Nachprüfung der auf den Nach¬
folger iibergegangenen Jnstallationseinrichtungen
sind die in 8 41 II B. angegebenen Gebühren
zu entrichten ."

Im Interesse der Konsumenten wird ersucht,
vorkommende Aenderungen rechtzeitig anmelden
zu wollen.

Wiesbaden , den 26. September 1911.
Verwaltung der ftädt. Wasser- und Lichtwerke.

Nur solange Vorrat! Pfennig
Nicht an wie-erverkäuser!

Steingut, Porzellan.
Waschgacnitnr, bemalt, 4-teilig. . 83 Pfg.
Haushaltungs-Tonnen do 6 Stück 83 „
Frühstücks-Service, bcmali, 5-tcil. 83 „
Tee-Service»indisch blau, 4-teilig. . 83 „

während der
Reklameverkaufr:

Emaille.
Toilette-Eimer . . . . . . . . .  83 Pfg.
Kaffeekanne, bemalt, 11 am . . . 83 „
Sand . Seife, Soda, Garnitur» . 83 „
Milchtöpfe, 1 Satz, 4 Stück . . . 83 „

Reiil-Mniinilmi.
1 Kochtopf, 16 cm . >
1 Kasserolle, 18 cm . .
I Milchtopf, 14 cm. .
1 Gaskochtopf, 16 cm

83 Pfg.
85 „

Vorstehendes bilvet nur einen . Test! des billigen Angebots!

E$ «ain Kaffre- und gafrl-Sttnire
Fftsäftln » l r«men-«. W«Hg»rnitnre« ..

Otto niefschmaim n

Lackierwaren.
Zwiebel- n. TopflappenbehLtterzu 83 Pfg.
Bürstenblech mit 4 Bürsten . . . 83 „
Sand , Seife , Soda » Garnitur.. . 83 „
Zettungshalter , für 7 Tage . . . 85 „

unter

Garantie

für
jedes

Stück.

Ecke Kirchgaffe und Frnedrichstratze.
29791
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